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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2024-0.089.980 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)17620/J-NR/2024 

Wien, am 29. März 2024 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Alois Kainz und weitere haben am 31.01.2024 unter 

der Nr. 17620/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Beschäfti-

gung von Menschen mit Behinderung im BMAW im 4. Quartal 2023 gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2, 6 und 7 

• Wie viele Menschen mit Behinderung waren im 4. Quartal 2023 in Ihrem Ressort 

angestellt? (Bitte um Angabe nach Personen pro Monat.)  

• Inwiefern erfüllten Sie im 4. Quartal 2023 die Einstellungspflicht von Behinderten 

gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz in Ihrem Ressort? 

• Mussten Sie im 4. Quartal 2023 Ausgleichstaxe leisten, weil Sie der Beschäftigungs-

pflicht nicht nachgekommen sind?  

o Wenn ja, bitte um Angabe der Höhe der Ausgleichstaxe pro Monat!  

• Falls die Einstellungspflicht im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetz [sic] im 4. 

Quartal 2023 nicht erfüllt wurde, welche Maßnahmen setzen Sie, um die Quote 

künftig zu erfüllen? (Bitte um detaillierte Auflistung.) 

Dazu ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 17621/J durch den 

Herrn Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu verweisen. 
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Zur Frage 3 

• Wie viele Menschen mit Behinderung sind derzeit insgesamt in Ihrem Ressort be-

schäftigt?  

o Wie viele davon sind in einer Leitungsfunktion tätig?  

o Wie viele davon haben einen unbefristeten und wie viele einen befristeten 

Dienstvertrag? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 waren in der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs Ar-

beit im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) insgesamt 29 Menschen mit 

Behinderung tätig. Davon waren drei Personen in einer Leitungsfunktion, zwei Personen 

waren über einen befristeten Dienstvertrag beschäftigt, fünf Personen befanden sich in 

einem Lehrverhältnis und zwei Personen absolvierten ein Verwaltungspraktikum.   

Zum selben Stichtag waren in der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs Wirtschaft im 

BMAW insgesamt 42 Menschen mit Behinderung tätig. Davon ist eine Person in einer Lei-

tungsfunktion tätig. Bis auf zwei Personen, die in einem befristeten Dienstverhältnis ste-

hen, verfügen alle über einen unbefristeten Dienstvertrag bzw. stehen im öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis. 

Zur Frage 4 

• Wurden neue Arbeitsplätze geschaffen, um Personen mit Behinderung anzustellen?  

o Wenn ja, welche? 

Zu den entsprechenden Regelungen für die Planstellenbewirtschaftung ist auf die Ausfüh-

rungen in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 12280/J zu verweisen. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurden in der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs 

Arbeit im BMAW acht entsprechende Arbeitsplätze geschaffen.  

Zum selben Stichtag wurden in der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs Wirtschaft im 

BMAW vier entsprechende Arbeitsplätze geschaffen.  

Zur Frage 5 

• Wurden im 4. Quartal 2023 Dienstverhältnisse mit Menschen mit Behinderung be-

endet?  

o Wenn ja, bitte um Angabe der jeweiligen Gründe.  

o Wenn ja, wie viele der Personen wurden gekündigt?  

o Wenn ja, wie viele der Personen haben selbst gekündigt?  
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o Wenn ja, wie viele der Personen sind in Pension bzw. in den Ruhestand ge-

gangen? 

In der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs Arbeit im BMAW wurden im 4. Quartal 2023 

keine Dienstverhältnisse von Personen mit Behinderung beendet.  

In der Zentralstelle des Verwaltungsbereichs Wirtschaft im BMAW wurde im 4. Quartal 

2023 eine Person mit Behinderung in den Ruhestand versetzt, ein Dienstverhältnis mit 

einer Vertragsbediensteten wurde wegen Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitspension 

einverständlich gelöst, und das Dienstverhältnis einer Vertragsbediensteten endete ge-

mäß § 24 Abs. 9 Vertragsbedienstetengesetz 1948 durch Zeitablauf.  

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Elektronisch gefertigt 
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